
Leitbild für die 
Winterthurer Kinderhorte

Departement Schule und Sport



« Im Kinderhort wird 
mein Kind in den 

verschiedensten Lebenslagen
unterstützt. »

Danijela Schürch,
Mutter von Jason, 3. Klasse

Grundsatz

Die Kinderhorte sind sozialpädagogische Einrich-

tungen und dienen der familien- und schul-

ergänzenden Kinderbetreuung. Sie stehen allen

Kindergarten- und Schulkindern offen. Die Kinder-

horte werden von qualifizierten Fachpersonen

geführt.

Leitgedanken

Die Kinderhorte bieten eine professionelle, ganz-

heitliche Betreuung ergänzend zu Kindergärten und

Schulen an. 

Die Gestaltung des gemeinschaftlichen Alltages in

der altersdurchmischten Gruppe stärkt das Selbst-

wertgefühl, die Konfliktfähigkeit und die soziale

Kompetenz der Kinder. 

Früherkennung, Prävention und Integration sind

Bestandteile der sozialpädagogischen Betreuung.

Wo nötig, bieten die Hortleitungen geeignete

Unterstützung an.

Die Hortleitungen arbeiten mit den zuständigen

Fachpersonen anderer Institutionen im Schul- 

und Freizeitbereich zusammen.

Der Alltag der Kinderhorte richtet sich aus nach den

Unterrichtszeiten und den Freiräumen, nach dem

Entwicklungsstand, den Fähigkeiten und den per-

sönlichen Bedürfnissen der Kinder und der Gruppe.

Im Interesse der Kinder pflegen die Hortleitungen

einen regelmässigen Kontakt mit Eltern, Lehrkräften

und anderen Bezugspersonen.

Strategische Ausrichtung und Aufsicht

Die Kinderhorte unterstehen in der operativen

Führung und zentralen Steuerung dem Departe-

ment Schule und Sport. Die Personalführung und

Qualitätssicherung wird durch eine sozialpädago-

gische Fachleitung wahrgenommen.

Die strategische Ausrichtung basiert auf den

gesetzlichen Grundlagen und wird von den politi-

schen Behörden und dem/der Departements-

vorsteher/-in vorgegeben. Die Kinderhorte werden

von den zuständigen Kreisschulpflegen beauf-

sichtigt.

Dieses Leitbild basiert auf folgenden rechtlichen Grundlagen der familienergänzenden Kinderbetreuung:

Verordnung über die familienergänzende Kinderbetreuung der Stadt Winterthur vom 27. April 1998, Betriebsreglement über die familienergänzende Kinderbetreuung vom 15. Juli 1998

Beitragsreglement über die familienergänzende Kinderbetreuung vom 15. Juli 1998, Reglement über die Kinderhorte in der Stadt Winterthur vom 13. September 2005.
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Departement Schule und Sport

Abteilung Kinderbetreuung    Mühlestrasse 5    8400 Winterthur   Telefon 052 267 59 14

www.kinderbetreuung.winterthur.ch


